
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2026/0342 

Der Oberbürgermeister 
  

V/61-613-26-291/III-die 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
28.05.2026 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Bürger- und Umweltausschuss   11.06.2026 Beratung öffentlich 

Bauausschuss   15.06.2026 Entscheidung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk III   

25.06.2026 Beratung öffentlich 

 

Betreff:  

Bebauungsplan Nr. 291/III "Schlebusch – südlich Grüner Weg, westlich Am 
Kühnsbusch, nördlich Opladener Straße" 
- Aufstellungsbeschluss 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Für das Gebiet südlich Grüner Weg, westlich Am Kühnsbusch, nördlich Opladener 

Straße, wird die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Das Gebiet wird 
grob im Osten durch die Straße Am Kühnsbusch, im Süden durch die Opladener 
Straße sowie im Norden durch den Grünen Weg begrenzt. Die genaue Abgrenzung 
ist der Planzeichnung (Anlage 2 der Vorlage) zu entnehmen. Die Planzeichnung ist 
Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
Rechtsgrundlage: § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). 
 

2. Dem Vorentwurf des Bebauungsplans (Anlage 3 der Vorlage) wird in der vorliegen-
den Fassung zugestimmt. 

 
Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich des Beitrittsbeschlusses der Bezirksvertre-
tung für den Stadtbezirk III.  
 
 
gezeichnet:  
In Vertretung 
Lünenbach 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige 
Nachhaltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Lage des Plangebiets: 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 291/III „Schlebusch – südlich Grüner Weg, 
westlich Am Kühnsbusch, nördlich Opladener Straße“ liegt im Stadtteil Leverkusen-
Schlebusch. Der Geltungsbereich wird begrenzt im Norden durch die nördliche Stra-
ßenbegrenzungslinie des Grünen Wegs (Flurstück 95, Flur 51), im Osten durch die 
Straßen Wacholderweg (Flurstück 34) und Albert-Edelmann-Straße (Flurstück 264), 
durch die westliche Grenze der Flurstücke 312, 275, 280, 255 sowie deren Verlänge-
rung bis hin zum Schnittpunkt der Flurstückgrenze des Flurstücks 330, und führt Rich-
tung Westen zurück auf die Grenze des Flurstücks 250 (alle Flur 17), im Süden durch 
die Mitte der Opladener Straße (Flurstücke 240, 279, beide Flur 13) und im Westen 
durch die westliche Grenze der Flurstücke 149 und 150, beide Flur 13 (alle Gemarkung 
Schlebusch). 
 
Die Flächen befinden sich sowohl im städtischen als auch im privaten Eigentum. Das 
Plangebiet ist ca. 11,4 ha groß.  
 
Städtebauliche Ausgangssituation: 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 291/III „Schlebusch - südlich Grüner Weg, 
westlich Am Kühnsbusch, nördlich Opladener Straße“ ist derzeit durch eine lockere, 
wohnbaulich geprägte Struktur gekennzeichnet. Das Plangebiet ist vor allem durch eine 
sehr heterogene Struktur geprägt. Die vorhandene Bebauung entlang der vorhandenen 
Erschließungsstraßen verfügt zum Teil über sehr große Grundstückstiefen. Die Bebau-
ung ist vorwiegend in offener Bauweise mit zugehörigen privaten Gärten errichtet, die 
ein insgesamt aufgelockertes Siedlungsbild darstellen. Ergänzt wird diese Struktur im 
Blockinnenbereich durch größtenteils Brachflächen sowie Gärten und Grabelandflächen, 
die zu Teilen als informell genutzte Freiräume in Erscheinung treten.  
 
Eine klare städtebauliche Ordnung oder ein einheitliches Erscheinungsbild ist aufgrund 
der heterogenen Nutzungs- und Parzellenstruktur nur eingeschränkt erkennbar. Insge-
samt handelt es sich um einen Übergangsbereich zwischen gewachsener Wohnbebau-
ung und freiraumgeprägter Strukturen, der bislang nur in Teilen baulich gefasst ist und 
somit städtebauliche Entwicklungspotenziale aufweist.  
 
Bestehendes Planungsrecht: 
Diese Zielsetzung wird durch den wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Lever-
kusen aufgegriffen, der für das Plangebiet Wohnbauflächen darstellt und somit die Ent-
wicklung zu einem Wohnstandort vorbereitet. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt für 
das Plangebiet derzeit nicht vor, sodass Vorhaben aktuell auf der Grundlage des § 34 
und § 35 BauGB zu beurteilen sind. Vor dem Hintergrund der heterogenen Bestands-
struktur im Plangebiet sind die Steuerungsmöglichkeiten auf dieser Grundlage jedoch 
eingeschränkt, sodass eine geordnete und zielgerichtete städtebauliche Entwicklung 
insbesondere für den Blockinnenbereich nicht gewährleistet werden kann. Diese kann 
nur durch einen Bebauungsplan erwirkt werden. 
 
Anlass, Ziele und Zwecke der Planung: 
Der Bevölkerungsanstieg in der Stadt Leverkusen sowie den Ballungszentren rund um 
Leverkusen und die zunehmende Zahl an Haushalten erhöhen die Nachfrage nach 
Wohnraum am aktuell angespannten Wohnungsmarkt und den Bedarf an Wohnbauflä-
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chenentwicklung und führen damit zu einem zusätzlichen Baulandbedarf. Daneben ver-
schärfen die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum, die unzureichende Flächenverfüg-
barkeit am Markt und die jahrelange niedrige Bautätigkeit die Situation auf dem Woh-
nungsmarkt und können den (Nachhol-)Bedarf bei Weitem nicht decken. Um die Wohn-
bevölkerung bis zum Jahr 2035 und darüber hinaus ausreichend mit Wohnraum zu ver-
sorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. 
 
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans ist der anhaltend hohe Wohnraumbedarf 
und damit verbunden der sehr angespannte Wohnungsmarkt in Leverkusen. Vor diesem 
Hintergrund verfolgt die Stadt Leverkusen das Ziel, durch die Entwicklung zusätzlicher 
Wohnbauflächen einen Beitrag zur Entlastung des Wohnungsmarktes zu leisten. 
Gleichzeitig besteht aufgrund der bislang fehlenden verbindlichen Bauleitplanung und 
der heterogenen Bestandsstruktur ein Erfordernis, eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung sicherzustellen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen daher die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine strukturierte, qualitätsvolle Wohnraument-
wicklung geschaffen und eine nachhaltige städtebauliche Ordnung im Plangebiet ge-
währleistet werden. 
 
Ziel der Planung ist es demnach, die im Blockinnenbereich gelegenen, bislang nur teil-
weise und ungeordnet genutzten Flächen einer qualitätsvollen wohnbaulichen Entwick-
lung zuzuführen und damit einen Beitrag zur Innenentwicklung zu leisten. Auf Grundlage 
eines städtebaulichen Entwurfs soll ein lebendiges, durchgrüntes Wohnquartier entste-
hen, das sich sensibel in die heterogene Umgebung einfügt und durch eine differenzier-
te Bebauungsstruktur mit unterschiedlichen Wohnformen einen breiten Bevölkerungsmix 
anspricht. Vorgesehen sind sowohl frei finanzierte als auch geförderte Wohnangebote 
sowie ergänzende, barrierearme Wohnformen. 
 
Die gesamtheitliche Einbeziehung der Grundstücke ist dabei von zentraler Bedeutung, 
um eine funktionierende und sinnvolle Erschließung des Gebiets sicherzustellen und 
gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der derzeit kleinteiligen und ungeordneten Parzellenstruktur ist ei-
ne Neuordnung erforderlich, um klare Bau- und Freiraumstrukturen, angemessene Dich-
ten sowie qualitätsvolle Aufenthaltsbereiche – unter anderem in Form von Quartiersplät-
zen – zu entwickeln. Es soll hiermit ein großes Wohngebiet mit unterschiedlichen 
Wohnangeboten, wie verschiedenen Wohnungsgrößen, Reihenhäuser, Einfamilienhäu-
ser sowie teilweise geförderter Wohnungsbau geschaffen werden. Ergänzend sind un-
tergeordnete wohnungsnahe Nutzungen sowie soziale Infrastruktur vorgesehen, um ein 
nachhaltiges und zukunftsfähiges Quartier mit hoher Wohn- und Aufenthaltsqualität zu 
schaffen. Insgesamt sollen hier voraussichtlich ca. 400 Wohneinheiten entstehen.  
 
Die Entwicklung des geplanten Wohngebiets ist für die Stadt Leverkusen von besonde-
rer Bedeutung, da hierdurch dringend benötigter Wohnraum im Innenbereich geschaffen 
und ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes ge-
leistet werden kann. 
 
Verfahren: 
Mit dem vorliegenden Beschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erfolgt die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 291/III „Schlebusch - südlich Grüner Weg, westlich Am 
Kühnsbusch, nördlich Opladener Straße“. Die Aufstellung wird im Regelverfahren mit 
einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt, in der die voraussichtlich 
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erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht als gesondertem 
Teil der Begründung beschrieben und bewertet werden. Mit dem Aufstellungsbeschluss 
ergeben sich die Möglichkeiten zur Anwendung der Sicherungsinstrumente gemäß 
§§ 14 ff. BauGB (z. B. Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass einer Veränderungs-
sperre), um möglichen Fehlentwicklungen während der Planaufstellung entgegentreten 
zu können. 
 
Im Vorfeld der Einleitung des Bauleitplanverfahrens wurde bereits eine vorgezogene 
Beteiligung der betroffenen Fachbereiche innerhalb der Verwaltung durchgeführt. Dabei 
wurden erste fachliche Hinweise und Anforderungen insbesondere zu städtebaulichen, 
verkehrlichen, umweltbezogenen und infrastrukturellen Belangen eingebracht. Die Er-
gebnisse der verwaltungsinternen Abstimmung werden im weiteren Verfahren berück-
sichtigt und in die Ausarbeitung der Bauleitplanung einbezogen. 
 
Weiteres Vorgehen: 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 291/III „Schlebusch - 
südlich Grüner Weg, westlich Am Kühnsbusch, nördlich Opladener Straße“ wird den 
o. g. planerischen Fragestellungen zu einer zeitgemäßen Wohnraumentwicklung und 
städtebaulichen Strukturen des Plangebiets nachgegangen, die Umwelt- und sonstigen 
Belange ermittelt und ein Vorentwurf erarbeitet. Zusätzliche Steuerungsbedarfe können 
sich im Laufe des Planverfahrens herausstellen. Im weiteren Vorgehen werden alle er-
forderlichen Gutachten (Verkehr, Umweltbelange etc.) für die weitere Bearbeitung des 
Bebauungsplans erarbeitet. 
 
Prüfung der Umweltbelange: 
Eine detaillierte Prüfung der Umweltbelange (u. a. Artenschutz, Immissionsschutz) er-
folgt im weiteren Verfahren und wird in den Umweltbericht zum Bebauungsplan als ge-
sonderter Teil der Begründung einfließen. 
 
Hinweis: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens in Originalgröße (Anlage 2 der Vor-
lage) sowie alle anderen Anlagen können im Ratsinformationssystem Session in farbi-
ger und vergrößerter Darstellung eingesehen werden. 
 
 
  

Anlage/n:  

2026-0342_291_III_Anlage-1_Geltungsbereich_M5000_geschützt 
2026-0342_291_III_Anlage-2_Flurstücke_M500_geschützt 
2026-0342_291_III_Anlage-3_städtebaulicher_Vorentwurf_geschützt 
2026-0342_291_III_Anlage-4_Erlätuerungstext_geschützt 
2026-0342_291_III_Anlage-5_Steckbrief_Startergespräch_geschützt 
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konrath  und  wennemar
archi tekten  ingenieure

Erläuterungsber icht

Stä dtebauli ches Kon z ept „Grüne r Weg“ , Leve rku se n

Au sgangss ituatio n

Zw i schen dem Grünen Weg und der Opladener St raße erst reckt s ich e in großflächig e s

A real, das derze it durch e ine heterogene, lüc kenhafte Randbebauung sowi e einen

wei tgehend unbebau ten Innenbere ic h geprägt is t .

Durc h di e Ar rondierung der bi slang s tar k zerspli tterten Grundstücksst rukturen eröffnet

s ic h di e Mögli chkei t einer geordneten städtebauli chen En twick lung. Der F lächennut ¬

zungsplan wei st das Gebie t als Wohnbau fläche au s ; en tsprechend wird eine überwi e ¬

gend wohnung swirts chaft liche Nutzung ange st rebt .

Stä dtebauli che Le i t i dee

Z iel i st di e En tw i ck lung eines lebendigen, durchgrünten Wohnquart i ers , das s s ich sen¬

s ibel in die heterogene Umgebung ein fügt und durch dre i zen t rale Quartiersplä tz e ge¬

gli edert w ird.

Die Bebauung grei ft an den Gebietsränder n di e vorhandenen Typologien au f und ver ¬

dich tet si ch zur Quart i ersmi tte hin moderat . Unterschiedli che Wohnformen und -gro¬

ßen sprechen einen bre i ten Bevölkerungsmi x an. Vorg e sehen s ind f rei finanz i erte und

geförderte Wohnungen, ergän zt durch bar r i erearme bzw. al tengerech te Angebote.

Geplan t s ind auch kompakte , dreig escho ss i g e Re ihenhäuser für E insteiger , größere
Reihenhäuser , komfortabl e Doppelhaushäl ften s owie weni g e fre i stehende E infamili en¬

häuser . Ins g e samt en tstehen rund 430 Wohneinhei ten.

Zur Belebung der Quart i ersplä tze sind in begren ztem Umfang gewerbliche Nu tzungen

in den Erdgescho s sen vorge sehen, e twa für wohnungsnahe Dienst leistungen w i e ein

C afe oder eine Bäckerei. Ergänzend ist am Quart i ersrand eine v ierzügig e K indertages¬

stä tte vorg esehen.

Insgesamt entsteh t e in Quart ier mi t hoher Wohn- und Au fen thal tsqualit ä t , da s den An¬

forderungen einer nachhal t i gen und zukunftsfähigen Stad tentw i ck lung en tspr i ch t .

Städtebauli che E infügung und Gli e derung

Das Areal w ird in k lar s truktur ierte Baufelder g egli edert , die eine di fferen z ierte Anord¬
nung der Wohn formen ermögli chen. B e stehende E igen tumsverhäl tni s se , Baufluch ten

sowi e die S chließung vorhandener Baulücken werden dabe i berücks i ch t igt .
Mehrgescho ssiger Wohnungsbau wird bevorzugt in der Quart i ersmitte s owi e in unmit ¬
telbarer Nachbarscha ft zu vergleichbaren Be stands st rukturen angeordnet . E infamilien¬

hausst rukturen schließen an b e stehende Wohngebiete an und folgen dem Prinz ip

„Garten an Garten“.

E rschließung

Zur Vermeidung von Schlei ch ver kehren erfolgt die Erschließung über drei St ichst ra¬
ßen, di e an das b e stehende St raßennetz anbinden. Di e se s ind über Quart iersplä tz e
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PROJEKTSTECKBRIEF  
 

Planvorhaben/Projekt: BP 291/III „Schlebusch – südlich Grüner Weg, westlich am Kühnsbusch, nördlich Opladener Straße“  
Lagebeschreibung s. Titel 

Vorhabenträger Paeschke, HKM Müller 
Plangebietsgröße noch offen 
Startergespräch vom: 23.04.2026 
FB-Beteiligung vom: FB 32, FB 61,  

 

 Ja Nein NN Anmerkungen 
Kritisches 

 PT  
(Planungsthema) 

Geplante Nutzungen  
Wohnen x     

Gewerbe x   Untergeordnet möglich  

Büro/Dienstleistung x   Untergeordnet möglich  

Einzelhandel/ 
Nahversorgung 

x   
Untergeordnet möglich  

Soz. Infrastruktur x   4-zügige KITA  

Öffentl. Freiflächen x   Qaurtiersplätze  

Sonstiges x     

Aktuelle Nutzungen  
Landwirtschaftl. Fläche  x    

Brachfläche Gewerbe  x    
Grünfläche/Kleingarten  x    
Grabeland x   Grabeland und Schützenverein  
Sonstige Nutzung x   Schützenverein  

Planungsrecht  
Regionalplan      
- ASB  x   Als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) gekennzeichnet  

FNP x   Ausweisung als Wohnbaufläche  

B-Plan  x  kein Planungsrecht  

Landschaftsplan x   Zu Teilen: Schützenvereins Grundstück liegt innerhalb des Landschaftsplans für das Entwicklungsziel 1   
Störfall-Betriebsbereich  x    

Sanierungsgebiet  x    
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  - 2 -       Stand: 23.04.2026 

FB 61 

 
 

Eigentumsverhältnisse  
privat x   Zu großen Teilen im Besitz von HKM Müller und Paeschke,   

Stadt Leverkusen x   Flurstück 149, 150, 183, 198, 250 = städtische Flächen  

 

Umweltbelange 
 

betroffen Anmerkungen 
Gut-

achten 

Kritisches 
 PT  

(Planungsthema) 
 Ja Nein NN    
Immissionsschutz       
- Geruch  x     
- Gewerbelärm  x     
- Verkehrslärm x   die Verträglichkeit des Zusatzverkehrs auf das bestehende Verkehrsnetzt ist zu überprüfen   
- Sportlärm  x     
Bodenschutz x   Untersuchungsbedarf bzgl. Bodenqualität und dem zukünftigen Umgang mit Boden   
Altlasten x   Untersuchungsbedarf bzgl. Altablagerung im Bereich des Grundstücks Schützenverein   
Artenschutz x   Untersuchungsbedarf im gesamten Plangebiet; ASP I notwendig   
Natur und Landschaft x      
Wasserschutzgebiete  x     
Überschwemmungsbe-
reich, Hochwasserschutz 

 x   
  

Gewässerschutz  x     
Stadtklima x   Untersuchungen zu bioklimatischer Bedeutung; Kaltluftbildung / Parkwinde   
Luftqualität/-hygiene x      
Klimaanpassung x   Untersuchung zu Klimaanpassungsmaßnahmen im Rahmen eines Klima Gutachtens   
Klimaschutz x      
Abfall   x    

 

Techn. Infrastruktur 
 

vorhanden Anmerkungen 
Gut-

achten 

Kritisches 
 PT  

(Planungsthema) 
 Ja Nein Tw.    
Entwässerung   x Weitere Entwässerungsthematiken werden im Rahmen der Entwässerung-/Straßenplanung berück-

sichtigt 
  



  - 3 -       Stand: 23.04.2026 

FB 61 

 
 

Erschließung  x   für den beabsichtigten zukünftigen Verkehr sind Untersuchungen erforderlich und ggf. Straßen zu er-
tüchtigen 

  

Versorgung/Energie x   ist in Bezug auf das Projekt zu untersuchen   
vors. Brandschutz x   ist in Bezug auf das Projekt zu untersuchen   

 
Archäologie/ Denkmal-
schutz 

 x   
  

Kampfmittel x   ist in Bezug auf das Projekt zu untersuchen   
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